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Á Seit 1. Mai 2012 

Á Bis Dezember 2016: Bundesweite Koordinationsstelle Übergang 

Schule ï Beruf 

Á Seit Jänner 2017: Bundesweite Koordinierungsstelle AusBildung bis 

18  

(inklusive Übergang Schule ï Beruf) 

Á 6 MitarbeiterInnen 

Á BundesKOST ist ein vom Sozialministeriumservice (SMS) gefördertes 

Projekt 

Á Arbeitsschwerpunkte Ausbildung bis 18 & Übergang Schule ï Beruf: 

Á Steuerung & Matching  

Á Informationsfunktion 

Á Koordinations- und Vernetzungsfunktion 

Á Prozessbegleitung 

Á Wissenschaftsbasiertes Arbeiten 

Bundesweite Koordinierungsstelle 

AusBildung bis 18 (BundesKOST) 
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Á Regionales Jugendcoaching für die Wiener Bezirke 5-9 und 16-19 

Á 21 Jugendcoaches (17 VZÄ) betreuen insgesamt 42 Schulstandorte, 

davon 

Á 23 NeueMittelschulen/Wiener Mittelschulen 

Á 2 Polytechnische Schulen  

Á 17 AHS 

Á WUK m.power (Pflichtschulabschlusskurs) 

Á Zielgruppe:  

Á Schülerinnen/Schüler ab dem 9. Schulbesuchsjahr 

Á Ausgrenzungsgefährdete, systemferne Jugendliche unter 19 Jahren, 

wohnhaft in den Bezirken 5-9 und 16-19 

Á Jugendliche mit einer Behinderung oder (ehemaligen) 

Sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF) unter 24 Jahren 

Á Betreuungen vom 01.01.2017 bis 31.09.2017  

Á Stufe 1 ï 1496 

Á Stufe 2 ï 432 

Á Stufe 3 ï 244  

WUK Jugendcoaching West 
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Daten - Ausgangslage 

21% der Personen mit 

max. Pflichtschulabschluss 

sind armutsgefährdet, bei 

Personen mit 

Universitätsabschluss sind 

dies nur 10%. 

(Statistik Austria 2015) 

7,7% NEET-Rate der 

15-24 Jährigen 

EU-28 Durchschnitt: 

11,6% 

AT liegt an 7. Stelle 

 

NEET=Not in Education, 

Employment or Training 

6,9% ESL-Rate 

EU-28 Durchschnitt: 10,7% 

AT liegt an 9. Stelle 

 

ESL (Frühzeitige AusbildungsabbrecherInnen) 

=Jugendliche zwischen 18 ï 24 Jahren, die 

keinen über den Pflichtschulabschluss 

hinausgehenden Ausbildungsabschluss 

verfügen. 

 

11,2% Arbeitslosenquote der 

15-24 Jährigen 

(Durchschnittswert 2016)   

EU-28 Durchschnitt: 18,7% 

AT liegt an 5. Stelle 

 

Arbeitslosigkeitsrisiko ist für 

jene, die nur die Pflichtschule 

besucht haben mehr als 3x so 

hoch wie für jene, die z.B. einen 

Lehrabschluss haben. Data: Eurostat 2016 
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Ausbildung bis 18 / Ausbildungspflichtgesetz 

Entstehungsgeschichte 

2013 Verankerung im Regierungsprogramm 

Mai 2014 erste Steuerungsgruppensitzung unter der Leitung des 

BMASK mit dem BMB, BMWFW und BMFJ 

Bis Ende 2015 Arbeitsgruppen bestehend aus Ministerien, Sozialpartnern, 

AMS, SMS und Ländervertretungen erarbeiten Grundlage 

für den Gesetzesentwurf 

März 2016 Ausbildungspflichtgesetz (APflG) geht in Begutachtung  

Juli 2016 APflG wird im Nationalrat und im Bundesrat beschlossen  

August 2016 APflG tritt (schrittweise) in Kraft 

27.10.2016 Steuerungsgruppe AusBildung bis 18 hat sich konstituiert 

11.11.2016 Beirat AusBildung bis 18 hat sich konstituiert 

ab 01.07.2017 Erster Jahrgang wird Ăausbildungspflichtigñ   

Juli 2018 Möglichkeit der Sanktionierung bei Nichterfüllung 
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Ziele der AusBildung bis 18 

Á Alle Jugendlichen zu einer über den Pflichtschulabschluss hinausgehenden 

Qualifikation hinzuführen,  

Á Prävention von frühzeitigem Bildungs- und Ausbildungsabbruch, 

Á Chance auf nachhaltige Teilhabe am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Leben erhöhen, 

 

Ą Abgestimmte Angebote und Programme in verschiedensten Bereichen 

Ą Ausbau eines lückenlosen Ausbildungsangebots soll erreicht werden 
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Für wen gilt die Ausbildungspflicht? 

Die Ausbildungspflicht gilt für alle Jugendlichen ab dem 01.07.2017 

Á deren Schulpflicht mit dem Schuljahr 2016/17 oder danach endet 

Á die sich dauernd in Österreich aufhalten 

Á bis zu ihrem 18. Geburtstag. 

 

 

 
Die Ausbildungspflicht gilt auch für  

Á Jugendliche in Justizanstalten 

Á Jugendliche mit Behinderung 

Á Subsidiär schutzberechtigte und  asylberechtigte Jugendliche 
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Á Schulbesuch (z.B.: AHS, BMS, BHS)  

Á einen gültigen Lehr- oder Ausbildungsvertrag (nach BAG oder LFBAG), 

Á Gesundheitsberufliche Ausbildung nach gesundheitsrechtlichen Vorschriften, 

Á Besuch von vorbereitenden Kursen  für schulische Externistenprüfungen 

oder für einzelne Ausbildungen, 

Á Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen, 

Á Teilnahme an einer Maßnahme für Jugendliche mit Assistenzbedarf  

Á eine im Perspektiven- oder Betreuungsplan vorgesehene Beschäftigung. 

Die Ausbildungspflicht wird erfüllt durch: 

Wie kann die Ausbildungspflicht erfüllt 

werden? (I) 

Ausbildungsfreie Zeiträume (bis zu 4 Monate) oder Wartezeiten stellen 

keine Verletzung der Ausbildungspflicht dar! 

Liste der Angebote zur Erfüllung der Ausbildungspflicht:  

https://www.ausbildungbis18.at 
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Es besteht keine Ausbildungspflicht (mehr), wenn bereits vor Vollendung des 

18. Lebensjahres 

Á eine mind. 2-jährige (berufsbildende) mittlere (oder auch höhere) Schule oder 

Á eine Lehrausbildung (gemäß BAG/LFBAG) oder 

Á eine Teilqualifizierung (gemäß BAG/LFBAG) 

erfolgreich abgeschlossen wurde. 

 

Á Lediglich das Nachholen eines Pflichtschulabschlusses reicht nicht aus! 

     

Wie kann die Ausbildungspflicht erfüllt 

werden? (II) 
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Jugendliche Beschªftigung (ĂHilfsarbeitñ) 

Beschäftigungsverhältnisse sind nur dann erlaubt, wenn 

 

Ásie neben dem Schulbesuch oder einer beruflichen 

Ausbildung stattfinden oder 

Ásie ausdrücklich im Perspektiven- und Betreuungsplan 

festgelegt wurden. Dieser wird vom Jugendcoaching oder dem 

AMS gemeinsam mit dem/der Jugendlichen erstellt. 



11 

Á Im Vordergrund der Ausbildung bis 18 stehen die Unterstützungsangebote, 

nicht Sanktionen. 

 

Á Sanktionierung erst ab 01.07.2018 

 

Á Erziehungsberechtigte haben die Verantwortung dafür Sorge zu tragen, 

dass der/die Jugendliche der Ausbildungspflicht nachkommt (APflG § 4,1). 

Die Erziehungsberechtigten haben Meldepflicht (bei den 

Koordinierungsstellen) wenn ihr Kind die Ausbildungspflicht nicht erfüllt. 

 

Á Strafe nur, wenn Erziehungsberechtigte die Mitwirkung bei einer 

Problemlösung bzw. die Kooperation vorsätzlich verweigern. Jugendliche 

können nicht gestraft werden! 

 

Á Verwaltungsstrafe von EUR 100-500,- bzw. EUR 200-1000,- im 

Wiederholungsfall möglich. 

 

 

 

Sanktionierung 
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Meldesystem und Datenfluss(I) 
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Meldesystem und Datenfluss (II) 

Á Einmeldung über Zu- und Abgänge in verschiedenen Systemen (Schulen, 

AMS, SMS, Lehrlingsstellen, Hauptverband der 

Sozialversicherungsträger) bzw. Datentransfer an Statistik Austria. 

Statistik Austria filtert die Fälle und schickt jene weiter an die 

Koordinierungsstelle, welche nicht die Ausbildungspflicht erfüllen. 

 

Á Identifizierung von Fällen, die die Ausbildungspflicht verletzen bzw. 

Einzelfallmeldung an Koordinierungsstelle  

 

Á Bundesweite Koordinierungsstelle nimmt alle Fälle in die Datenbank 

ĂMAB ï Monitoring AusBildung bis 18ñ auf und verteilt sie auf die 

Koordinierungsstellen im jeweiligen Bundesland 

 

Á Aktivierung des Netzwerks der Unterstützung 

 

Á Datenschutz ist gewährleistet! 
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Administrative Fallbegleitgung im  

Monitoring AusBildung bis 18 (MAB) 

 

Aktionen im MAB (administrative Fallbegleitung) 

1. Woche (3 Werktage): BundesKOST übergibt Fall an KOST 

1. Woche (3 Werktage): KOST schickt 1. Schreiben und avisiert dem JU 

1. Woche: Jugendcoach nimmt potenziellen Fall zur Kenntnis 

2. Woche: Wartefrist 

3. Woche: JU Stufe 0 MA: 1. Kontaktversuch (telefonisch oder schriftlich) 

4. Woche: JU Stufe 0 MA: 2. Kontaktversuch (telefonisch oder schriftlich) 

5. Woche: JU Stufe 0 MA: 3. Kontaktversuch (telefonisch oder schriftlich) 

6. Woche: KOST schickt 2. Schreiben 

7. Woche: Wartefrist 

8. Woche: JU Stufe 0 MA: 4. Kontaktversuch (telefonisch oder schriftlich) 

9. Woche: Wartefrist 

10. Woche: KOST meldet an SMS (BundesKOST sieht Doku) 

11. Woche: Wartefrist 

12. Woche: SMS entscheidet hinsichtlich Sanktionierung und meldet 

gegebenenfalls Sachverhaltsdarstellung an Bezirksverwaltungsbehörde 

Á BundesKOST übergibt einen 

Fall an die regionale KOST. 

Á Mindestanzahl von 

Kontaktversuchen mit 

Jugendlichen und / oder 

Erziehungsberechtigten 

(schriftlich, telefonisch, auf 

Wunsch auch aufsuchend) 

durch Jugendcoaching bzw. 

KOST.  

ÁWenn die 

Erziehungsberechtigten die 

Zusammenarbeit verweigern, 

meldet KOST an 

Landesstelle des SMS.  

Á Diese melden ggf. 

Sachverhaltsdarstellung an 

Bezirksverwaltungsbehörde.  
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Netzwerkstruktur AusBildung bis 18 
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ü 1 Bundesweite Koordinierungsstelle (BundesKOST) -> Beauftragung 

durch SMS Stabsabteilung 

ü 9 regionale Koordinierungsstellen (KOST) in den Bundesländern  - > 

Beauftragung durch SMS Landesstellen 

Koordinierungsstellen AusBildung bis 18 

http://www.bundeskost.at/kooperation/regionale-koordinierungsstellen.html 

http://www.bundeskost.at/kooperation/regionale-koordinierungsstellen.html
http://www.bundeskost.at/kooperation/regionale-koordinierungsstellen.html
http://www.bundeskost.at/kooperation/regionale-koordinierungsstellen.html
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Information, Koordination und Vernetzung ï 
Schnittstellenmanagement 

  
Steuerung und Matching 

Prozessbegleitung und wissenschaftsbasiertes Arbeiten 

Aufgaben der Koordinierungsstellen 

AusBildung bis 18 
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Á Jugendcoaching (für ausgrenzungsgefährdete 15-19 Jährige sowie für 

Jugendliche mit Behinderung bis 24 Jahre) 

Á Produktionsschule (eine Nachreifung für Jugendliche und junge 

Erwachsene zwischen 15 und 24 Jahren) 

Á Berufsausbildungsassistenz (Unterstützung bei einer verlängerten 

Lehre und einer Teilqualifikation) 

Á Arbeitsassistenz (für Menschen mit Behinderung von 15-65 Jahre) 

Á Jobcoaching (für Menschen mit Behinderung von 15-65 Jahre) 

 

Unterstützungsprogramme des SMS 

NEBA ï Netzwerk berufliche Assistenz 

www.neba.at 

http://www.neba.at/


neba.at/ jugendcoaching  



Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 

NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.  neba.at/jugendcoaching  
Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 

NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.  neba.at/jugendcoaching  

Hintergrund - Eckdaten 
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JU ist ein Angebot des Sozialministeriumservice (SMS) 

JU gehört zur Dachmarke NEBA ï Netzwerk Berufliche Assistenz  

Seit 2013 österreichweite Umsetzung 

488 Jugendcoaches davon 363 weiblich, 125 männlich (Jahr 2016) 

45.132 Teilnahmen im JU im Jahr 2016 

35 Projektträger, 35 JU-Projekte (2017) setzen im Auftrag des SMS 

Jugendcoaching um 



Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 

NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.  neba.at/jugendcoaching  
Diese Maßnahme wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert. 

NEBA ist eine Initiative des Sozialministeriumservice.  neba.at/jugendcoaching  

JU Projektträger 
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